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Amtlicher Teil Öffentliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden

Verbandsgemeinde Monsheim

Terminvereinbarung Einwohnermeldeamt
Der Fachbereich 2 (Ordnung, Verkehr, Bürgerdienste) – insbesondere das 
Einwohnermeldeamt, möchten weiterhin darauf aufmerksam machen, 
dass die Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten weiterhin nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist.

Termine können online unter www.vg-monsheim.de oder telefonisch 
unter der 06243 – 1809-21 vereinbart werden.

Insbesondere in der Urlaubs- und Ferienzeit wird durch die Terminver-
gabe der organisatorische Ablauf verbessert und unnötige Wartezeiten 
vermieden.

Wir bitten um Ihr Verständnis und entsprechende Beachtung.
 Ralph Bothe, Bürgermeister 

Bekanntmachung
Änderung der Teilfortschreibung Windenergie des 

Flächennutzungsplanes 2015 – 2025 der Verbandsgemeinde Monsheim

- Aufstellungsbeschluss -

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch wird bekanntgemacht, dass der Ver-
bandsgemeinderat Monsheim in seiner Sitzung am 24. Mai 2023 die Aufstel-
lung der 1. Änderung der Teilfortschreibung Windenergie des Flächennut-
zungsplanes der Verbandsgemeinde Monsheim beschlossen hat.
Die Notwendigkeit der 1. Änderung der Teilfortschreibung Windenergie des 
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Monsheim ergibt sich aus 
folgenden Gründen:
Die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilplan „Windenergie“ 
wurde am 05.04.2019 im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Monsheim be-
kannt gemacht. In dieser Teilfortschreibung ist textlich festgelegt, dass eine 
Windkraftanlage innerhalb einer Sonderbaufläche für Windenergie liegt, 
wenn das Fundament und der Mast der geplanten Windkraftanlage vollstän-
dig innerhalb der Sonderbaufläche für Windenergie liegen und der Standort 
des Mastes so weit von der Grenze der Sonderbaufläche entfernt liegt, dass 
der Rotor der Windkraftanlage im Betrieb keine Flächen außerhalb der Son-
derbaufläche überstreift.
Durch das „Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von 
Windenergieanlagen an Land“ (WaLG) werden für jedes Bundesland Flä-
chenanteile vorgegeben, die innerhalb bestimmter Fristen für die Windener-
gienutzung bereitgestellt werden müssen. Der Ministerrat des Landes 
Rheinland-Pfalz hat am 17.01.2023 die Fortschreibung des Kapitels Erneuer-
bare Energien des Landesentwicklungsprogramms (LEP IV) beschlossen und 
die 4. Änderung des LEP IV ist am 30.01.2023 in Kraft treten. Mit Rechtswir-
kung der 4. Änderung des LEP IV gilt die Anpassungspflicht, wonach Bauleit-
pläne den Zielen der Raumordnung anzupassen sind. Dies bedeutet, dass 
die bestehenden Flächennutzungspläne „Wind“ sowohl an die Neuerungen 
des LEP IV sowie an das WaLG anzupassen sind.
Demnach ist die sog. „Rotor-Out-Regelung“ von besonderer Bedeutung. Ent-
gegen der bisherigen Regelung im Flächennutzungsplan der Verbandsge-
meinde Monsheim (Rotor-In-Regelung), ist nunmehr eine Regelung erfor-
derlich, die bestimmt, dass die Rotorblätter einer Windenergieanlage (WEA) 
die Grenzen der im FNP dargestellten Sonderbauflächen für Windenergie 
überragen dürfen. Andernfalls werden diese Flächen gemäß dem „Wind-an-
Land-Gesetz“ nur anteilig angerechnet.
Um diese „Rotor-Out-Regelung“ aufzunehmen und somit ein späteres Repo-
wering der vorhandenen Anlagen möglich zu machen, wird eine Änderung 
der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes, Teilplan „Windenergie“, 
der Verbandsgemeinde Monsheim benötigt.

Der Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Verbandsge-

meinde Monsheim wird begrenzt:

Im Norden  durch die Gemarkung der Ortsgemeinde Oberflörsheim, 
Verbandsgemeinde Alzey-Land, Gundersheim und Gundheim, 
Verbandsgemeinde Westhofen,

Im Osten durch das Gebiet der Stadt Worms 
Im Süden  durch die Ortsgemeinden Dirmstein, Obrigheim und 

 Bockenheim, Verbandsgemeinde Grünstadt-Land 
Im Westen  durch die Ortsgemeinde Zellertal,  

Verbandsgemeinde Göllheim 
Monsheim, den 05.06.2023 gez. Ralph Bothe, Bürgermeister 

Öffnungszeiten Standesamt
Am Dienstag, den 20.06.2023 ist das Standesamt wegen einer  
Fortbildungsveranstaltung für den Publikumsverkehr geschlossen.

 Ralph Bothe, Bürgermeister

Kurzprotokoll
über die 21. öffentlich / nicht öffentliche Sitzung des Haupt- und 

 Finanzausschusses der VG Monsheim am Dienstag, 16.05.2023,  

im Ratssaal der Verbandsgemeinde Monsheim.

Tagesordnung

TOP 1 Zweckverband für die Gewässerunterhaltung im Eisbachgebiet

- Änderung der Verbandsordnung; Empfehlungsbeschluss

Dem Verbandsgemeinderat wird einstimmig empfohlen, den Änderungen 
der Verbandsordnung des Zweckverbandes für Gewässerunterhaltung im 
Eisbachgebiet zuzustimmen.

TOP 2 Gebäude der VG Monsheim und der Ortsgemeinden

Prüfung elektrischer ortsveränderlicher Betriebsmittel

Auftragsvergabe

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt einstimmig, der Firma HS Ser-
vice GmbH aus Schwarza den Auftrag für die Prüfung der ortsveränderlichen 
elektrischen Betriebsmittel nach DGVU V3 für 2023 - 2026 für die VG Mons-
heim und die Ortsgemeinden zu erteilen.

TOP 3 Rheinhessenhalle Monsheim

Beschaffung von zwei zusätzlichen Kettenzügen für die Bühnenbeleuch-

tung;

- Auftragsvergabe

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt einstimmig, die Fa. Bühnenbau 
Schnakenberg, Wuppertal, mit der Lieferung von zwei Kettenzügen zum 
Preis von 5.162,22 € (brutto) zu beauftragen. 

TOP 4 Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Monsheim;

Änderung der Teilfortschreibung Windenergie

-  Information über die Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen und 

den Ablauf des Verfahrens

Der Haupt- und Finanzausschuss wird über die Änderung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und über den Ablauf des Verfahrens informiert. Es ist 
kein Beschluss zu fassen. 

TOP 5 Mitteilungen und Anfragen

Mitteilungen: 

Geschwindigkeitsmessung:

Herr Bothe teilt mit, dass die Geschwindigkeitsmessungen der VG Wörrstadt 
wiederaufgenommen wurden. Auf Wunsch der Ortsgemeinden wurde auch 
in kleineren Nebenstraßen gemessen, was zu einer geringeren Anzahl von 
Verwarnungen führte, da sich die Aufstellung eines Blitzers in kleinen Stra-
ßen schnell herumspricht. Auch die zahlreichen Geschwindigkeitsanzeige-
tafeln tragen zu disziplinierterer Fahrweise bei. Herr Bothe teilt mit, dass es 
ein Defizit von ca. 6.000,00 EUR gibt. 
Alle anwesenden Ortsbürgermeister teilen ebenfalls mit, dass sich die Auf-
stellungen der Blitzer in ihrer Gemeinde sehr schnell über die sozialen Me-
dien herumsprechen.

Ausschreibung Schiedsperson
Verkürzung der Bewerbungsfrist

Im Amtsblatt am 26.05.2023 wurde die Ausschreibung für die Suche einer 
Schiedsperson ab November 2023 veröffentlicht. Bisher haben sich bereits 
sieben Personen beworben. Wir freuen uns über das rege Interesse an dieser 
ehrenamtlichen Tätigkeit. Um der neuen Schiedsperson Gelegenheit für die 
Vorbereitung des Amtes zu geben, beenden wir die Bewerbungsfrist am 

30.06.2023. 

Der Verbandsgemeinderat wird dann in seiner Sitzung am 19.07.2023 die 
Wahl der Schiedsperson durchführen und anschließend den Vorschlag an 
das Amtsgericht Worms weiterleiten. Nach einer formalen Prüfung wird der 
Amtsgerichtsdirektor die Ernennung vornehmen, sofern er die vorgeschla-
gene Person für geeignet hält.  Ralph Bothe, Bürgermeister


